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 Veröffentlicht am 13.02.1952

Norm

ZPO §530 Abs2 H

Rechtssatz

Das zufällige Au5nden einer vergessenen Urkunde, die sich immer im Besitz des Wiederaufnahmsklägers befunden

hat, kann grundsätzlich nicht als Wiederaufnahmsgrund geltend gemacht werden, weil es, von ganz besonderen Fällen

abgesehen, dem Verschulden des Wiederaufnahmsklägers zuschreiben sein wird, daß er von der Urkunde nicht im

Vorprozeß Gebrauch gemacht hat.
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